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Zitat von Schantalle

Entschuldige, mir war nicht klar, dass ich dich wie einen Klienten der Psychotherapie
behandeln soll 

Ich glaube, Du überschätzt die Möglichkeiten der Psychotherapie. Deren Behandlungserfolg fußt
nämlich auf Krankheitseinsicht. Wenn die fehlt, hilft nur noch die Jacke mit den ganz langen
Ärmeln.
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